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Gesetzen als criminell strafbar ausgezeich¬

net und unter den in der Oldenburgischen

Jagd - Ordnung mit Freiheits - Strafe be¬

drohten Handlungen begriffen sind.

In Folge einer Höchsten Aufgabe vom 2 >/8.

d . M . wird diese Vereinbarung hiemit zur öffent¬

lichen Kunde gebracht.

63 ) Consistorial - Bekanntmachung vom

30 . November , publ . den 4 . Dec.

1841.

In der Bekanntmachung des ConsistoriumsBenchttgun ^ der
vom 3 . November 1841 , betreffend dieErrich - voms.Nov. isri

tung einer Unterstützungsanstalt für die Witt - tüngeüier mum¬

men und Waisen der evangelischen Volksschul - ^ ^ Mttwe-

tehrer , Organisten und Küster , LldenburgischeundWaiftnevan-

Anzeigen vom 6 . ^dieses Monats , sind im zwei - schullehrer, Or¬

ten Absätze unter Nr . 1 . die Worte „ auf ih - Ar " ^

ren Antrag " zu streichen , wie hiedurch be¬

richtigend bekannt gemacht wird.

64 ) Bekanntmachung der Commission

des Peter - Friedrich - Ludwigs-

Hospitals vom 6 . Decbr . , publ.
den 11 . Dec.  1841.

Mit Genehmigung Sr . Königlichen Hoheit ^ Die BEorde-

des Großherzogs , wird unter Beziehung auf ^ ^ ^ ^als - Caffe
Bekanntmachung vom Octbr . d . I ., die Er - zu entrichtenden

öffnung des Peter -Friedrich -Ludwigs -Hospitals ^ dcr̂ bttr ^ '
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betreffend , über die Beiforderung und Einzah¬
lung der an die Hospitals -Caffe zu entrichtenden
Verpflegungsgelder , hiemittelst Folgendes bekannt
gemacht:

Die Liquidation und Beiforderung der an
die Hospitals - Casse zu zahlenden Verpflegungs-
Gelder wird monatlich geschehen , in der Art,
daß der Mgel nach alle wahrend eines Monats
creditirte Verpflegungsgelder im Laufe des darauf
folgenden Monats liquidirt , beigefordert und an
die Hospitals -Caffe eingezahlt werden.

Der Rechnungsführer der Hospitals - Caffe
wird zu dem Ende aus der ihm im Anfänge
eines jeden Monats zugefertigten Hebungsliste
der Verpflegungsgelder des abgelaufenen Monats,
jedem der darin aufgeführten , Zahlpflichtigen,
für die öffentlichen Cassen , den beikommenden
Behörden , resp . den Rechnungsführern , einen
Auszug über seine Schuld zustellen , in welchem
der Name des Verpflegten , die Zahl seiner Ver¬
pflegungstage , seine Schuld für gewöhnliche Ver¬
pflegung , seine Schuld für Arzneien , desgleichen
für etwaige außerordentliche Verpflegung rc.
angegeben sind.

Die Zustellung dieses Auszuges unter der
Namensunterschrift des Rechnungsführers , an
den Zahlungspflichtigen , wird vor dem Sieben¬
zehnten eines jeden Monats geschehen . Die De-
benten haben dann vor Ablauf des nemlichen
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